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Wer ist eingeladen?
Alle Geschwister ab 6 Jahren, die einen Bruder oder eine Schwester mit einer 
Behinderung haben.
Eure Situation ist etwas Besonderes. Andere in Eurem Alter können das oft nur 
schlecht nachvollziehen oder gar nicht verstehen. Da kann man sich schon 
machchmal unverstanden und allein gelassen fühlen! Könnt Ihr Euch vorstellen, 
dass es noch viele andere gibt, denen es genauso geht?!
Bei uns könnt Ihr Euch kennen lernen.

Wer sind wir?
Der Familienbegleitende Dienst/Assistenzdienst der Diakonie Stetten e.V. bietet 
schon seit einigen Jahren ein spezielles Programm für Geschwister. Seit 2007 
gibt es dieses Angebot auch in Stuttgart in Kooperation mit den Offenen Hilfen 
für Menschen mit Behinderungen. Die Treffen werden gestaltet von Beate Eißele 
(HEP) und Simone Meyer (Dipl.Päd.)

Was sind das genau für 
Angebote?
Die Gruppe in Waiblingen bietet Euch regelmäßige Treffen mit anderen 
Geschwisterkindern, bei denen Ihr einmal zu Wort kommt. Aber natürlich 
wird nicht nur geredet. Bei unseren Geschwistertreffs stehen abwechselnd 
Gesprächsrunden (Geschwisterstammtische) und Freizeitaktionen (z.B. Airtramp) 
auf dem Programm. 
Die ganztägigen Workshops in Bad Cannstatt geben Euch die Möglichkeit, 
Euch ganz in Ruhe und ohne Stress mit anderen, denen es ähnlich geht, 
auszutauschen. Ihr könnt neue Freunde finden und den Alltag draußen lassen. 
Spaß ist auf jeden Fall immer dabei.
Sowohl die Räume in Waiblingen wie auch die in Bad Cannstatt sind leicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und wir helfen Euch gerne, 
die richtige S-Bahn, U-Bahn oder den richtigen Zug zu finden. Die Anfahrts-
pläne für unsere Räume in Waiblingen und in Bad Cannstatt findet Ihr hinten 
in diesem Heft.
Wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr uns telefonisch unter 0178/9405528 
(Simone Meyer) oder 0178/9405529 (Beate Eißele) erreichen.
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Hallo Geschwister!

Nach den Sommerferien startet nicht nur das neue Schuljahr, sondern glücklicherweise 
auch das neue Angebot für Geschwister – mit dem vorliegenden Heft.

Wir haben weiterhin Geschwistertreffs in Waiblingen, Workshops in Stuttgart, Freizeiten 
und eine Tagung im Programm. 
Eins allerdings hat sich ein wenig geändert: die Workshops und die beiden Freizeiten im 
Schwarzwald richten sich jeweils nur an Kinder bis 12 Jahren oder an Jugendliche ab 13 
Jahren. Wir hoffen, in diesem neuen Rahmen das Programm noch besser auf Eure jeweilige 
Altersklasse zuschneiden zu können.
Für die Freizeiten gilt ab sofort: es gibt zwei Zustiegsmöglichkeiten für alle Teilnehmer: wie 
gewohnt in Waiblingen und zusätzlich für die Stuttgarter Teilnehmer in Stuttgart. 

Die Preise und die Anmeldefristen haben sich auch ein wenig verändert – schaut einfach 
nach auf Seite 10 in diesem Heft. Und es gilt weiterhin: die Kosten sollen keinen davon 
abhalten, an den Veranstaltungen teilzunehmen. Meldet Euch bei uns, wir finden eine 
Lösung.

So, und nun wünschen wir Euch viel Spaß beim Studieren der Angebote. Je früher Ihr Euch 
anmeldet, desto sicherer ist Euch ein Platz!

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Treffen!

Bis bald
Beate und Simone
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Geschwistertreffs in Waiblingen

Samstag, 18. September 2010, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

GESCHWISTERSTAMMTISCH
Treffpunkt: 15:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des 

FBD/Assistenzdienstes

Ende: 18:00 Uhr, Devizesstraße 10, 
Waiblingen, Räume des 
FBD/Assistenzdienstes
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Samstag, 16. Oktober 2010, 15:00 - 18:00 Uhr 

AIRTRAMP
Spiele und Action auf dem 
Riesenluftkissen: wir werden die 
ganze Turnhalle für uns allein haben. 
Mit Spaß- und Schweißgarantie! 
Bitte Getränk und ABS-Socken mit-
bringen. Wir sorgen für die kleine 
Kalorienbombe zwischendurch.

Treffpunkt: 15:00 Uhr, 
Bergschule Stetten

Ende: 18:00 Uhr, 
Bergschule Stetten
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Samstag, 15. Januar 2011, 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

GESCHWISTER-SCHLITTSCHUHLAUFEN
IM WUNNEBAD-EISPARK
Egal, ob Ihr schon Schlittschuhlaufen könnt oder nicht - eingeladen sind 
alle Geschwisterkinder! Wir helfen Euch beim Senkrechtbleiben.
Da es auf der Eisfläche oft Pfützen gibt, ist wasserfeste Kleidung zu emp-
fehlen. Und unbedingt an Handschuhe denken, denn die sind auf der 
Eisfläche Pflicht!! Falls Ihr keine eigenen Schlittschuhe habt, denkt bitte an 
das Geld für Ausleihgebühren. Der Eintritt ist frei.

Treffpunkt: 11:00 Uhr Haupteingang Wunnebad, Winnenden

Ende: 14:00 Uhr Haupteingang Wunnebad, Winnenden

Samstag, 27. November 2010, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr 

GESCHWISTERSTAMMTISCH
Treffpunkt: 15:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/

Assistenzdienstes

Ende: 18:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/
Assistenzdienstes
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Samstag, 12. Februar 2011, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr 

GESCHWISTERSTAMMTISCH
Treffpunkt: 15:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/

Assistenzdienstes

Ende: 18:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/
Assistenzdienstes

Samstag, 19. März 2011, 15:00 - 18:00 Uhr 

AIRTRAMP
Spiele und Action auf dem Riesenluftkissen: wir werden die ganze Turnhalle 
für uns allein haben. Mit Spaß- und Schweißgarantie! 
Bitte Getränk und ABS-Socken mitbringen. Wir sorgen für die kleine 
Kalorienbombe zwischendurch.

Treffpunkt: 15:00 Uhr, Bergschule Stetten

Ende: 18:00 Uhr, Bergschule Stetten
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Samstag, 9. April 2011, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr 

GESCHWISTERSTAMMTISCH
Treffpunkt: 15:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/

Assistenzdienstes

Ende: 18:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/
Assistenzdienstes

Samstag, 7. Mai 2011, 10:00 Uhr - 15:00 Uhr

KLETTERN FÜR GESCHWISTER IM 
KLETTERGARTEN STETTEN
Unter Anleitung einer erfahrenen Erlebnispädagogin könnt ihr im ehema-
ligen Sandsteinbruch oberhalb der Stettener Weinberge bis zu 8 Meter hoch 
klettern - natürlich gesichert! Eingeladen sind alle Geschwisterkinder ab 
w6 Jahren. Bitte tragt wetterfeste Kleidung, feste Schuhe oder 
Wanderschuhe und bringt ein kleines Vesper und euren Fahrradhelm mit. 
Die Teilnehmer-zahl ist begrenzt. Unkostenbeitrag für dieses besondere 
Angebot: 13,- Euro.

Bei schlechtem Wetter gehen 
wir in die Kletterhalle in Korb. 
Ihr werdet dann einen Tag vor-
her benachrichtigt. 

Treffpunkt: 10:00 Uhr, 
Parkplatz beim Sängerheim in 
den  Stettener Weinbergen

Ende: 15:00 Uhr, Parkplatz 
beim Sängerheim in den 
Stettener Weinbergen 
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Samstag, 2. Juli 2011, 15:00 Uhr - 18:00 Uhr 

GESCHWISTERSTAMMTISCH
Treffpunkt: 15:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/

Assistenzdienstes

Ende: 18:00 Uhr, Devizesstraße 10, Waiblingen, Räume des FBD/
Assistenzdienstes
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Angebote in Bad Cannstatt

Geschwisterworkshops in Bad Cannstatt

Auch im neuen Schuljahr möchten wir Euch wieder zu unseren Workshops 
einladen. Sie finden in den Räumen der Evangelischen Jugend, im "ZEBRA“ 
(Zentrum der Evangelischen Jugend in Bad Cannstatt im Ludwig-Raiser-
Haus) in Bad Cannstatt statt (siehe Anfahrtsplan, S. 28) und gehen immer 
von 11 bis 17 Uhr. Beim ersten Workshop sind alle Kinder von sechs bis 
zwölf Jahren eingeladen, beim zweiten alle Jugendlichen ab 13.
Bei diesen Workshops habt Ihr die Möglichkeit, nette Leute kennenzulernen 
und Euch auszutauschen. Eure Themen werden aufgegriffen. Neben 
Gesprächen in Kleingruppen und in der großen Runde gibt es immer auch 
kreative Angebote und natürlich auch jede Menge Spaß und Spiel, drinnen 
und draußen. In unseren Pausen stärken wir uns am gemeinsam zusam-
mengestellten Buffet. Wer mag, darf gerne etwas dazu beisteuern. Für 
Getränke ist gesorgt.
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Angebote in Bad Cannstatt und Elterntreff in Waiblingen

Samstag, 2. Oktober 2010, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr 

GESCHWISTERWORKSHOP FÜR KINDER VON 6 BIS 12 
 Behindert sein - was ist das eigentlich?

Samstag, 20. November 2010, 

11:00 Uhr - 17:00 Uhr

GESCHWISTERWORKSHOP
FÜR JUGENDLICHE AB 13 

 Bee different 

Elterntreff

Wir möchten Sie, liebe Eltern, wieder ganz herzlich zu unserem Elterntreff 
einladen. Sie haben die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich in unge-
zwungener Atmosphäre zum „Themenschwerpunkt Geschwisterkinder“ aus-
zutauschen und gegenseitig zu beraten. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Beide Treffen finden in den Räumen des FBD/Assistenzdienstes in 
Waiblingen statt.

Montag, 6. Dezember 2010, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr 

ELTERNTREFF I

Montag, 18. April 2011, 19:30 Uhr - 21:00 Uhr 

ELTERNTREFF II
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Teilnahmebedingungen

Anmeldungen bitte schriftlich mit dem beigefügten Formular an den 
Geschwistertreff (siehe Adresse unten).

Du bekommst keine Anmeldebestätigung - also schreibe Dir den Termin 
auf, wir rechnen fest mit Deinem Kommen. Die Anmeldung ist verbindlich.

Anmeldeschluss für die Gruppenangebote in Waiblingen und Bad 
Cannstatt ist immer zwei Wochen vor dem jeweiligen Termin. Du kannst 
Dich natürlich auch gleich für alle Termine auf einmal anmelden.

Bitte schicke die Anmeldung per Post, Mail oder Fax an: 

Geschwistertreff der Diakonie Stetten e.V.
Devizesstraße 10 
71332 Waiblingen 
Fon: 07151/9531- 4380 
Fax: 07151/9531-4381 
eMail: fbd@diakonie-stetten.de

Falls Du an dem Angebot nicht teilnehmen kannst, melde Dich bitte recht-
zeitig ab, damit wir planen können.

Kosten
Geschwistertreffs in Waiblingen:  5,- Euro(bitte mitbringen)

Geschwisterworkshops in Bad Cannstatt:  10,- Euro (bitte mitbringen)

Teilnahmebedingungen und Kosten für Geschwistertreffs und -workshops
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Anmeldeformular für Geschwistertreffs in Waiblingen

Name, Vorname: _____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Name, Vorname der Eltern: _____________________________________

__________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Ich melde mich hiermit zu den umseitig angekreuzten 
Angeboten verbindlich an:

__________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

_________________________________________________
Unterschrift der Eltern

Anmeldeformular für Geschwistertreffs in Waiblingen
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Geschwistertreffs in Waiblingen

18. September 2010 
Geschwisterstammtisch

16. Oktober 2010 
Airtramp

27. November 2010 
Geschwisterstammtisch

15. Januar 2011
Schlittschuhlaufen im Eispark in Winnenden

 12. Februar 2011 
Geschwisterstammtisch

19. März 2011 
Airtramp 

9. April 2011 
Geschwisterstammtisch

7. Mai 2011
Klettern für Geschwister

2. Juli 2011 
Geschwisterstammtisch

Anmeldeformular für Geschwistertreffs in Waiblingen
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Anmeldeformular für Geschwisterworkshops und Elterntreffs 

Anmeldeformular für Geschwisterworkshops 
und Elterntreffs

Name, Vorname: _____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Name, Vorname der Eltern: _____________________________________

__________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Ich melde mich hiermit zu den umseitig angekreuzten 
Angeboten verbindlich an:

__________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

_________________________________________________
Unterschrift der Eltern
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Geschwisterworkshops in Bad Cannstatt

2. Oktober 2010 
Workshop für Kinder

20. November 2010 
Workshop für Jugendliche

Elterntreffs in Waiblingen

6. Dezember 2010
Elterntreff I

18. April 2011
Elterntreff II
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Freizeiten und Tagungen 2010/2011

Freitag, den 3. Dezember bis Sonntag, den 5. Dezember 2010

GESCHWISTERTAGUNG

Auf Tagungen treffen sich Experten, die Erfahrungen austauschen, sich 
gegenseitig beraten und neue Themen in Angriff nehmen. Ihr seid solche 
Fachleute und deshalb seid ihr hier genau richtig!
Wie schon in den letzten Jahren laden wir wieder zu unserer 
Geschwistertagung im Freizeitheim Aichenbach in Schorndorf ein.
Ihr werdet wieder viel miteinander erleben und auch eine Menge Spaß 
haben.

Veranstaltungsort: Freizeitheim Aichenbach, 
Christian-Friedrich-Werner-Strasse 57, 73614 Schorndorf 
(www.freizeitheim-aichenbach.de)

Leitung: Simone Meyer und Beate Eißele

Teilnehmer:  Alle Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche, die einen Bruder 
oder eine Schwester mit 
Behinderung haben.

Teilnehmerzahl: Maximal 
16 Kinder und Jugendliche

Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung 90,- Euro

Anmeldeschluss: 
31. August 2010
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Freizeiten und Tagungen
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Freitag, den 25. März bis Sonntag, den 27. März 2011

GESCHWISTERWOCHENENDFREIZEIT IN SCHOPFLOCH

Auf vielfachen Wunsch haben wir sie wieder aufgenommen: unsere 
Geschwisterfreizeit im Heidihaus. Das Heidihaus ist eigentlich die Hütte des 
SAV und liegt in der Nähe von Schopfloch am Waldrand, direkt neben 
einem Fußballplatz. Es ist ein gemütliches Selbstversorgerhaus mit 
Mehrbettzimmern.
Eingeladen sind alle Geschwister ab sechs Jahren.
Geplant ist für dieses Geschwisterwochenende jede Menge Action, Spiel 
und Spaß, aber auch Zeit für Gespräche und Eure Wünsche werden nicht zu 
kurz kommen.

Veranstaltungsort: Hütte des SAV im Gewand Kämmerle bei Schopfloch 
auf der Schwäbischen Alb (www.sav-stuttgart.de/index.php?id=32)

Leitung: Simone Meyer und Beate Eißele

Teilnehmer:  Alle Kinder 
ab sechs Jahren und 
Jugendliche, die einen 
Bruder oder eine Schwester 
mit Behinderung haben.

Teilnehmerzahl: Maximal
15 Kinder und Jugendliche

Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und 
Verpflegung: 90,- Euro

Anmeldeschluss: 
31. Dezember 2010

Freizeiten und Tagungen
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Freizeiten und Tagungen

Freitag, den 15. April bis Sonntag, den 17. April 2011

SCHWARZWALDWOCHENENDE FÜR JUGENDLICHE AB 13

Endlich gibt es sie: die Geschwisterfreizeit speziell für Jugendliche! Ihr seid 
eingeladen, miteinander ein Wochenende in einem urigen 
Schwarzwaldhaus zu verbringen. Das Haus hat eine große Terrasse und 
einen riesigen Garten. Untergebracht seid Ihr in Zwei- und 
Dreibettzimmern. Das Programm gestalten wir gemeinsam. Ihr werdet 
andere Leute kennen lernen, Zeit zum Austausch haben, vielleicht neue 
Freunde finden. Und das Vergnügen kommt sicher auch nicht zu kurz.

Veranstaltungsort: Ferienhaus Berghöhe, Altenbergerstraße 6, 
78733 Rötenberg

Leitung: Simone Meyer und Beate Eißele

Teilnehmer: Jugendliche ab 13 Jahren, die einen Bruder oder eine 
Schwester mit Behinderung haben.

Teilnehmerzahl: 
Maximal 12 Jugendliche

Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und 
Verpflegung: 90,- Euro

Anmeldeschluss: 
31. Dezember 2010
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Freizeiten und Tagungen

Freitag, den 20. Mai bis Sonntag, den 22. Mai 2011

SCHWARZWALDWOCHENENDE 
FÜR KINDER VON 6 BIS 12 JAHREN

Wir sind in einem gemütlichen Selbstversorgerhaus mit großer Terrasse, 
großem Garten, Zwei- und Dreibettzimmern untergebracht. Zur gleichen 
Zeit findet auf der Alb für Eure Geschwister mit Behinderung aus dem 
Rems-Murr-Kreis eine Freizeit des Familienbegleitenden Dienstes/
Assistenzdienstes statt. 
Geplant sind jede Menge Action, Spiel und Spaß, aber auch Gespräche über 
Eure besondere Situation werden sicher nicht zu kurz kommen.

Veranstaltungsort: Ferienhaus Berghöhe, Altenbergerstraße 6, 
78733 Rötenberg

Leitung: Simone Meyer und Beate Eißele

Teilnehmer: Kinder von 6 bis 12 Jahren, die einen Bruder oder eine 
Schwester mit Behinderung haben.

Teilnehmerzahl: 
Maximal 12 Kinder

Kosten für Fahrt, 
Unterkunft und 
Verpflegung: 90,- Euro

Anmeldeschluss: 
31. Dezember 2010
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§1 Geltungsbereich 
Diese Bedingungen gelten für 
alle von der Diakonie Stetten 
angebotenen Reisen und 
Freizeiten. Diese Bedingungen 
ergänzen und präzisieren die 
gesetzlichen Vorschriften über 
den Pauschalreisevertrag (§§ 
651a ff. BGB) und der Informa-
tionsverordnung für Reisever-
anstalter.

§2 Vertragsabschluss
(1)  Die Anmeldung – diese 

muss schriftlich erfolgen 
– durch den Teilnehmer 
stellt ein verbindliches 
Vertragsangebot dar. Der 
Reisevertrag mit dem Teil-
nehmer kommt erst durch 
die schriftliche Anmeld-
ebestätigung der Diakonie 
Stetten zustande. Sofern 
eine Bestätigung des 
Eingangs der Anmeldung 
erfolgt, stellt dies noch 
keine Anmeldebestätigung 
dar. Eine Anmeldebestäti-
gung kann erst erfolgen, 
wenn das Anmeldefor-
mular unterzeichnet – bei 
Minderjährigen zusätzlich 
mit der Unterschrift des/
der erziehungsberechtigten 
Person – bei der Diakonie 
Stetten vorliegt.

(2)  Liegen 8 Wochen vor 
Beginn der Freizeit mehr 
Anmeldungen vor als Plätze 
zur Verfügung stehen, so 
werden die Teilnehmer im 
Losverfahren ermittelt. 
Teilnehmer, die bereits 

mindestens 2 Mal an 
derselben Freizeit teilge-
nommen haben, können 
im Falle der Verlosung von 
der Verlosung und somit 
auch von der Teilnahme an 
der Freizeit ausgeschlossen 
werden. Liegen 8 Wochen 
vor Beginn der Freizeit 
weniger Anmeldungen vor, 
als Plätze zur Verfügung 
stehen, entscheidet die 
Reihenfolge des Anmel-
dungseingangs über die 
Teilnahme.
Unabhängig von diesem 
Verfahren können auch 
Sachkriterien bezogen auf 
den Teilnehmerkreis bzw. 
die Zielgruppe der Freizeit 
als Auswahlkriterium her-
angezogen werden.

(3)  Sofern die jeweilige Freizeit 
keine Beschränkung 
enthält, kann jeder an den 
Freizeiten der Diakonie 
Stetten teilnehmen. Sofern 
eine Altersgrenze besteht, 
ist für diese Grenze der Be-
ginn der Freizeit entschei-
dend.

§3 Leistungsumfang
(1)  Der Leistungsumfang ergibt 

sich ausschließlich aus der 
Anmeldebestätigung in 
Verbindung mit der zum  
Zeitpunkt des Reisebeginns 
gültigen Reisebeschrei-
bung in der Broschüre zum 
Freizeitprogramm. Es ist 
ausschließlich die Reise-
beschreibung in Broschü-

ren der Diakonie Stetten 
verbindlich.

(2)  Darüber hinaus gehende 
Leistungsumfänge werden 
von der Diakonie Stetten 
ausschließlich aufgrund 
ausdrücklicher zusätzlicher 
Vereinbarungen geschul-
det. Diese Vereinbarungen 
werden von der Diakonie 
Stetten schriftlich bestätigt.

(3)  Zusicherungen, die über 
den Leistungsumfang nach 
Absatz 1 hinaus gehen kön-
nen ausschließlich von der 
Diakonie Stetten gemacht 
werden. Dritte 

(4)  sind nicht authorisiert 
derartige Zusicherungen 
im Namen der Diakonie 
Stetten zu tätigen.

(5)  Im Reisepreis enthalten 
sind die Kosten für Unter-
kunft und Verp� egung. Im 
Rahmen der Verp� egung 
sind drei Mahlzeiten pro 
Tag inbegriffen. Sofern kein 
anderweitiger Leistungs-
umfang festgelegt ist, 
erfolgt die Unterbringung 
in Zwei- oder Mehrbett-
zimmern. Zusätzliche und 
über den Leistungsumfang 
hinaus gehende Freizeit-
angebote vor Ort sind vom 
Teilnehmer gesondert zu 
bezahlen.

(6)  Die Reisebeschreibung in 
der Broschüre zum Freizeit-
programm entspricht dem 
Stand bei Drucklegung. Die 
Diakonie Stetten behält 

Allgemeine Reisebedingungen 
der Diakonie Stetten e.V. 

(nachfolgend „Diakonie Stetten“ genannt)
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sich ausdrücklich vor, dass 
diese Reisebeschreibung bis 
zum Zustandekommen des 
Reisevertrages verändert 
werden kann und informiert 
die betroffenen Teilnehmer, 
sofern eine solche Verände-
rung vorgenommen wurde.

(7)  Die Reisepreise entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung 
und sind für die Diakonie 
Stetten verbindlich. Die 
Diakonie Stetten behält 
sich jedoch ausdrücklich 
das Recht vor, im Falle der 
Erhöhung von Abgaben 
und Gebühren bei Beför-
derungsleistungen bzw. bei 
Erhöhungen der Beförde-
rungskosten selbst, eine 
Anpassung des Reisepreises 
vorzunehmen.

(8)  Die Reisen beginnen und 
enden am in der Anmeld-
ebestätigung genannten 
Ort. Ist in der Anmeld-
ebestätigung kein Ort 
angegeben, so beginnen 
und enden die Reisen in 
Waiblingen.

(9)  Nimmt der Teilnehmer 
einzelne Leistungen auf-
grund von Umständen, die 
die Diakonie Stetten nicht 
zu vertreten hat, nicht in 
Anspruch, so besteht kein 
Anspruch auf eine Anteilige 
Erstattung des Reisepreises.

(10) Im Leistungsumfang ist 
keine Reiserücktrittskosten-
versicherung zur Deckung 
der Entschädigung aus 
§5 dieser Bedingungen 
enthalten.

§4 Zahlung

(1)  Der gesamte Reisepreis 
ist 14 Tage vor Beginn der 
Freizeit, jedoch nicht vor 
Versendung der Anmeld-
ebestätigung, zur Zahlung 
fällig. Nach Eingang der 
Zahlung sind unverzüglich 
die Reiseunterlagen an den 
Teilnehmer auszuhändigen.

(2)  Kommt der Reisevertrag im 
Zeitraum 14 Tage vor Be-
ginn der Freizeit zustande, 
ist der gesamte Reisepreis 
sofort zur Zahlung fällig. 
Die Reiseunterlagen werden 
mit der Anmeldebestäti-
gung versendet.

(3)  In dem Falle, dass die 
Diakonie Stetten in der 
Lage und willens ist, die 
Reiseleistung zu erbringen, 
besteht, vorbehaltlich eines 
bestehenden gesetzlichen 
oder  vertraglichen Zurück-
behaltungsrecht des Teil-
nehmers, kein Anspruch auf 
die Reiseleistung ohne dass 
diese vollständig bezahlt ist.

(4)  Die Diakonie Stetten kann 
vom Reisevertrag zurück-
treten, wenn der Reisepreis 
trotz Mahnung mit Fristset-
zung vom Teilnehmer nicht 
bezahlt wurde. Im 

(5)  Falle eines solchen Rück-
tritts kann die Diakonie 
Stetten vom Teilnehmer 
Rücktrittskosten in Höhe 
von 60% des Reisepreises 
verlangen. Die Möglichkeit 
der Diakonie Stetten eine 
höhere Entschädigung 
geltend zu machen, bleibt 
davon unberührt.

§5 Rücktritt durch den Teil-
nehmer

(1)  Der Teilnehmer kann vor 
Beginn der Freizeit jederzeit 
vom Reisevertrag zurück 
treten. 

(2)  Die Freizeiten der Diakonie 
Stetten sind jeweils so kal-
kuliert, dass maximal, aber 
nicht bei allen Freizeiten, 
ein kostendeckender Preis 
in Rechnung gestellt wird. 
Im Falle eines Rücktritts des 
Teilnehmers steht der Dia-
konie Stetten eine pauscha-
le Entschädigung zu, bei 
der die übliche Möglichkeit 
der anderweitigen Verwen-
dung und die üblicherweise 
ersparten Aufwendungen 
berücksichtigt sind. Dabei 
fällt bei Rücktritt bis 4 
Wochen vor Beginn der 
Freizeit eine Entschädigung 
von 50 Euro an. Bei einem 
Rücktritt bis 2 Wochen vor 
Beginn der Freizeit fällt eine 
Entschädigung in Höhe des 
vollen Reisepreises an. 

(3)  Die Diakonie Stetten hat das 
Recht, im Falle einer Ent-
schädigungszahlung nach 
Absatz 2 einen höheren 
Schaden als die pauschale 
Entschädigung geltend zu 
machen.

(4)  Der Teilnehmer hat das 
Recht der Diakonie Stetten 
nachzuweisen, dass die tat-
sächlichen Kosten wesent-
lich geringer als die pau-
schale Entschädigung nach 
Absatz 2 sind. In diesem 
Fall sind vom Teilnehmer 
lediglich die tatsächlichen 
Kosten zu bezahlen.

(5)  Das Recht des Teilnehmers 
gemäß § 651 b BGB einen 
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Ersatzteilnehmer zu stellen 
bleibt von den Regelungen 
dieses Paragraphen unbe-
rührt.

§6 Rechte und P� ichten des 
Teilnehmers

(1)  Der Teilnehmer verp� ichtet 
sich, die von der Diakonie 
Stetten gegeben Reisehin-
weise zu beachten und 
trägt insbesondere dafür 
Sorge, dass die erforderli-
chen Reisedokumente, wie 
z.B. Personalausweis oder 
Reisepass, ab dem Ende der 
Reise noch mindestens 6 
Monate gültig sind.

(2)  Sofern sich im Rahmen der 
Vorbereitung einer Freizeit 
die Anschrift des Teilneh-
mers ändert wird dieser 
die Diakonie Stetten davon 
rechtzeitig in Kenntnis 
setzen.

(3)  Der Teilnehmer ist im Falle 
des Auftretens von Reise-
mängeln oder Störungen 
zur sofortigen Anzeige 
derselben beim Leiter der 
Freizeit verp� ichtet. Unter-
bleibt die sofortige Anzeige, 
verfallen die Ansprüche des 
Teilnehmers, es sei denn, 
das Unterbleiben der Män-
gelrüge ist vom Teilnehmer 
nicht zu vertreten.

(4)  Wird ein rechtzeitig 
gerügter Mangel von der 
Freizeitleitung trotz gesetz-
ter Frist zur Beseitigung 
nicht abgestellt, so hat der 
Teilnehmer das recht den 
Vertrag zu kündigen. Wird 
der Mangel abgestellt, so 
kann der Teilnehmer den-

noch kündigen, sofern ihm 
die fortgesetzte Teilnahme 
an der Freizeit aufgrund 
des rechtzeitig gerügten 
Mangels nicht mehr zuzu-
muten ist. Der Fristsetzung 
zur Abstellung des Mangels 
bedarf es nicht, wenn der 
Mangel unbehebbar ist 
oder die Freizeitleitung 
das Abstellen des Mangels 
verweigert.

(5)  Freizeitleiter sind ausdrück-
lich nicht bevollmächtigt 
Mängelansprüche oder 
Ansprüche auf Zahlung von 
Geld im Namen der Diako-
nie Stetten anzuerkennen.

(6)  Ansprüche wegen mangel-
haft erbrachter Leistungen 
sind spätestens einen 
Monat nach dem  vorge-
sehenen Ende der Freizeit 
geltend zu machen. Die 
Geltendmachung kann 
ausschließlich gegenüber 
der Diakonie Stetten (Ad-
resse siehe am Ende dieser 
Bedingungen) geltend 
gemacht werden.

§7 Rechte und P� ichten der 
Diakonie Stetten

(1)  Die Diakonie Stetten hat 
das Recht, bei einer erheb-
lichen Störung der Freizeit 
durch den Teilnehmer trotz 
erfolgter Abmahnung, den 
Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen. 
Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn der Teilnehmer 
Weisungen des für ihn 
verantwortlichen Freizeit-
leiters nicht nachkommt. 
Der Freizeitleiter ist zum 

Ausspruch einer solchen 
Kündigung berechtigt.

(2)  Die Kosten einer vorzeitigen 
Rückreise gehen zu Lasten 
des Teilnehmers, ohne dass 
die Diakonie Stetten ihren 
Anspruch auf den vollen 
Reisepreis verliert; Ersparte 
und anderweitige verwert-
bare Aufwendungen sind 
in Anrechnung zu bringen. 
Bei minderjährigen oder 
geschäftsunfähigen Teil-
nehmern ist die Rückreise 
unter Benachrichtigung 
der Erziehungsberechtigten 
Person oder des gesetzli-
chen Vertreters bzw. des 
Betreuers zu organisieren.

(3)  Besteht für die jeweilige 
Freizeit eine Mindest-
teilnehmerzahl und wird 
diese nicht erreicht, kann 
die Diakonie Stetten vom 
Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt nicht, wenn in der 
jeweils gültigen Broschüre 
zum Freizeitprogramm 
keine Mindestteilneh-
merzahl angegeben war 
oder der Rücktritt nicht 
unverzüglich nach Kenntnis 
vom Ausfall der der Freizeit 
erklärt wird.

(4)  Sofern im Rahmen einer 
Auslandsfreizeit besondere 
Bestimmungen für die 
Einreise bestehen, ist die 
Diakonie Stetten verp� ich-
tet, auf diese Bestimmun-
gen hinzuweisen. Für die 
rechtzeitige Beschaffung 
der notwendigen Doku-
mente ist der Teilnehmer 
selbst verantwortlich.

(5)  Handelt es sich um eine 
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Freizeit, bei der eine 
Flugreise inbegriffen ist, 
so ist die Diakonie Stetten 
verp� ichtet, den Teilnehmer 
darüber zu informieren, 
welche Fluggesellschaft die 
Flugbeförderungsleistung 
erbringen wird. Steht dies 
noch nicht fest, so wird 
diejenige Fluggesellschaft 
mitgeteilt, die den Flug vor-
aussichtlich durchführt. Bei 
diesbezüglichen Änderun-
gen werden die Teilnehmer 
unverzüglich in angemes-
senem zeitlichen Rahmen 
informiert. Ein Anspruch 
auf Beförderung mit der 
angegebenen Fluggesell-
schaft besteht nicht.

(6)  Die Regelungen des Absat-
zes 5 lassen Ansprüche aus 
EG-Verordnungen, sowie 
gesetzliche Ansprüche 
unberührt.

(7)  Die Diakonie Stetten ist 
gesetzlich verp� ichtet, dem 
Teilnehmer eine Reise-
preisabsicherung nachzu-
weisen. Daher wird jedem 
Teilnehmer, dessen Freizeit 
länger als 24 Stunden geht 
oder eine Übernachtung 
beinhaltet oder einen Rei-
sepreis 75 Euro übersteigt, 
vor Beginn der Freizeit ein 
sogenannter Sicherungs-
schein zugesendet.

§8 Haftung
(1)  Die Haftung der Diakonie 

Stetten ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt.

(2)  Die Diakonie Stetten haftet 
nicht für Mängel und 

Störungen, die Dritte, die 
im Rahmen des Leistungs-
umfanges vermittelte 
Leistungen erbringen (z.B. 
Freizeitpark- oder Muse-
umsbesuche), zu vertreten 
haben.

(3)  Die Regelungen der Absät-
ze 1und 2 gelten nicht für 
Schäden an Leben, Körper 
und Gesundheit.

§9 Datenschutz
(1)  Die Diakonie Stetten 

erhebt und speichert die im 
Rahmen der Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses 
notwendigen Daten.

(2)  Die erhobenen und gespei-
cherten Daten werden nur 
von der Diakonie Stetten 
verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben, es sei 
denn, dass eine Weitergabe 
zur Erbringung des Leis-
tungsumfanges notwendig 
ist.

§10 Verjährung
(1)  Alle Ansprüche, die auf 

grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen P� ichtverlet-
zungen beruhen, verjähren 
in 2 Jahren. Alle übrigen 
Ansprüche verjähren in 
einem Jahr. 

(2)  Die Verjährungsfristen 
beginnen jeweils ab 
dem  auf das vereinbarte 
Reiseende folgenden Tag. 
Werden zwischen der 
Diakonie Stetten und dem 
Teilnehmer Verhandlungen 
bezüglich des Anspruchs 
oder der möglicherweise zu 
einem Anspruch führenden 
Umstände verhandelt, so 

ist die Verjährung für die 
Dauer der Verhandlungen 
gehemmt.

§11 Schlussbestimmungen
(1)  Änderungen und Ergänzun-

gen dieser Bestimmungen 
bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Ab-
bedingung dieser Schrift-
formklausel.

(2)  Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutsch-
land unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts.

(3)  Einzelne Regelungen dieser 
Bestimmungen gelten 
nicht, sofern internationale 
Verträge oder zwingende 
gesetzliche Bestimmungen 
dem Teilnehmer günstiger 
sind.

(4)  Sollten einzelne Bestim-
mungen unwirksam sein 
oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. 
Die Parteien verp� ichten 
sich, anstelle der unwirk-
samen Bestimmung eine 
Regelung herbeizuführen, 
die dem beabsichtigten 
Erfolg am nächsten kommt 
und die die Parteien 
vereinbart hätten, wenn sie 
die Unwirksamkeit der Be-
stimmung gekannt hätten. 
Dasselbe gilt für den Fall 
einer Regelungslücke. 

Freizeitveranstalter:
Diakonie Stetten e.V.
Schlossberg 2
71394 Kernen i.R.
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Anmeldeformular für Geschwisterfreizeiten und -tagungen
Hiermit melde ich mich verbindlich zu umseitig angekreuzten Angeboten an:

Name, Vorname: _____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Name, Vorname der Eltern: _____________________________________

__________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

Notfallnummer: _____________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen 

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern

Anmeldeformular Freizeiten und Tagungen
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Freizeiten und Tagungen

3.-5. Dezember 2010 
Geschwistertagung

25.-27. März 2011 
Geschwisterwochenendfreizeit in Schopfloch

15.-17. April 2011
Schwarzwaldwochenende für Jugendliche ab 13 Jahren

20.-22. Mai 2011
Schwarzwaldwochenende für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Anmeldeformular Freizeiten und Tagungen
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Anmeldeformular für Geschwisterfreizeiten und -tagungen
Hiermit melde ich mich verbindlich zu umseitig angekreuzten Angeboten an:

Name, Vorname: _____________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Name, Vorname der Eltern: _____________________________________

__________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________

PLZ, Wohnort: _______________________________________________

Telefon: ____________________________________________________

Notfallnummer: _____________________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen 

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern
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Freizeiten und Tagungen

3.-5. Dezember 2010 
Geschwistertagung

25.-27. März 2011 
Geschwisterwochenendfreizeit in Schopfloch

15.-17. April 2011
Schwarzwaldwochenende für Jugendliche ab 13 Jahren

20.-22. Mai 2011
Schwarzwaldwochenende für Kinder von 6 bis 12 Jahren
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Familienbegleitender
Dienst/Assistenzdienst
der Diakonie Stetten e.V.
Devizesstraße 10
71332 Waiblingen

Umgebungskarte

Detailkarte

zur Gärtnerei
Hangweide

Detailkarte

zuzurr GärtneGärtnerreiei
Hangweide

Detailkarte

zuzurr GärtneGärtnerreiei
Hangweide

karte
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70372 Stuttgart
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Für alle,die
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mit Behinderung
haben!
www.geschwistertreff.de

diakoniestetten
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